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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Erzgebirgskreis 
zum 

Vollzug der Sächsischen Corona-Schutzverordnung (SächsCoronaSchVO)  

vom 22. Juni 2021 (SächsGVBl. 2021 Nr. 27, S. 675) 
 

Unterschreitung des Schwellenwertes von 10 

 
 

Ein Schwellenwert gilt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 SächsCoronaSchVO als unterschritten, wenn die 
Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert erreicht oder unter 

diesem liegt. Die jeweils erleichternden Maßnahmen gelten ab dem übernächsten Tag. 
 

Maßgeblich für die Sieben-Tage-Inzidenz ist gemäß § 2 Abs. 1 SächsCoronaSchVO die durch das 
Robert Koch-Institut im Internet unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichte Zahl an 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. 
 
Die Sieben-Tage-lnzidenz von 10 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner wurde im Erzgebirgskreis 

erstmals am 19. Juni 2021 unter- und seither nicht mehr überschritten. 
 
Damit gilt ab Donnerstag, dem 01. Juli 2021, § 3 der Sächsischen Corona-Schutz Verordnung vom 
22. Juni 2021. 

 
Annaberg-Buchholz, 30. Juni 2021  

 

 
F. Vogel  

Landrat 
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